
 

 
 Dienstgebäude 

Herdentorsteinweg 49/50 
28195 Bremen 
 
Bus / Straßenbahn 
Hauptbahnhof 
oder Herdentor 

Eingang 
Entwurf und Neubau: 
Hillmannplatz 8-10 
Straßenerhaltung, 
Brücken- und Ing.bau 
sowie Schwertransporte: 
Hillmannstraße 2a 

Sprechzeiten 
Mo. bis Fr. 
8:00 - 12:00 Uhr 
weitere Termine 
nach tel. 
Vereinbarung mög-
lich 

Geschäftsstelle: 
T (0421) 361 9780 
F (0421) 361 9738 
E-Mail office@asv.bre-
men.de 
  

 
Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung unter Tel. (0421) 361-0, 
www.transparenz.bremen.de, www.service.bremen.de 

 

Amt für Straßen und Verkehr  Freie 
Hansestadt 
Bremen 
 

ASV, Herdentorsteinweg 49/50, 28195 Bremen 

 
Ortsamt Schwachhausen/Vahr 

Wilhelm-Leuschner-Straße 27/ 27a, Block D 

28329 Bremen  
 
 

 Auskunft erteilt 
 

T +49 421  
 

E-Mail 
 

Datum und Zeichen 
Ihres Schreibens 
Mail vom 13.06.2025 
 

Bremen, den 08.09.2025 

Beschluss des Beirates Schwachhausen 
Anbringung einer Fahrbahnmarkierung „Piktogramm 30 km/h“ auf Dijonstraße 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Sie haben uns den o.g. Beschluss vom 11.06.2025 mit Mail vom 13.06.2025 übermittelt. Darin bittet 
der Fachausschuss „Verkehr und Sicherheit im Stadtteil“ des Beirates Schwachhausen in der Dijon-
straße, im Einmündungsbereich zur Wörther Straße in Fahrtrichtung Schwachhauser Heerstraße, 
ein Tempo-30-Piktogramm aufzubringen. 
 
Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Die Dijonstraße liegt in einer Tempo 30-Zone, die entsprechend den gesetzlichen Vorgaben beschil-
dert ist. Gem. §45 Abs.9 StVO in Verbindung mit der VwV-StVO zu §§39 StVO sind Verkehrszei-
chen einschließlich Markierungen und Verkehrseinrichtungen, die lediglich die gesetzliche Regelung 
wiedergeben, nicht anzuordnen. Dies gilt auch für die Anordnung von Verkehrszeichen einschließ-
lich Markierungen, deren rechtliche Wirkung bereits durch ein anderes vorhandenes oder gleichzei-
tig angeordnetes Verkehrszeichen erreicht wird. 

Ein Tempo 30 Piktogramm in der Dijonstraße würde also lediglich die bereits geltende und beschil-
derte Zonengeschwindigkeitsbeschränkung widergeben, was entsprechend der gesetzlichen Vorga-
ben nicht erfolgen soll. 

Die Dijonstraße lässt sich im Gesamtbild nicht merklich von anderen in Tempo 30-Zonen gelegenen 
Straßen unterscheiden. Es liegen keine Hinweise auf besondere Umstände vor, die straßenver-
kehrsbehördliche Maßnahmen zwingend erforderlich machen würden. Aufgrund dieser fehlenden 
zwingenden Notwendigkeit i.S.d. §45 Abs.9 StVO lässt sich eine Finanzierung des Piktogramms 
nicht rechtfertigen. 

Wir bitten deshalb um Mitteilung darüber, ob die Finanzierung des Piktogramms aus dem Stadtteil-

budget erfolgen kann. Gemäß dem aktuellen Vertrag würden dafür Kosten in Höhe von ca. 445 brutto 



 

Amt für Straßen und Verkehr Bremen 
8. September 2025 

Seite 2 von 2 

anfallen. Sofern dies im Sinne des Beirats ist, würden wir dann das Piktogramm wie beantragt im 

Einmündungsbereich der Wörther Straße anordnen. Ein Lageplan ist beigefügt. Sofern die Finanzie-

rung aus dem Stadtteilbudget erfolgen kann, der in dem Lageplan vorgeschlagene Standort jedoch 

nicht gewünscht ist, bitten wir ebenfalls um eine entsprechende Mitteilung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez.  
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